
 

 

Deutscher Bundestag Drucksache 20/10647 
20. Wahlperiode 13.03.2024 

Beschlussempfehlung und Bericht 
des Auswärtigen Ausschusses (3. Ausschuss) 

zu dem Antrag der Bundesregierung 
– Drucksache 20/10160 – 

Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der Mission  
der Vereinten Nationen in der Republik Südsudan (UNMISS) 

A. Problem 
Die Bundesregierung beantragt die Fortsetzung deutscher Streitkräfte an der von 
den Vereinten Nationen geführten Friedensmission in Südsudan (UNMISS). Der 
Einsatz von bis zu 50 Soldatinnen und Soldaten soll bis zum 31. März 2025 be-
fristet sein.  
Nach Darstellung der Bundesregierung wird der 2018 vereinbarte Waffenstill-
stand zwar auf nationaler Ebene der Republik Südsudan eingehalten, auf lokaler 
und regionaler Ebene führen ethnische und politische Spannungen jedoch weiter-
hin regelmäßig zu bewaffneten Auseinandersetzungen. Die Menschenrechtslage 
im Land bleibt laut Begründungstext problematisch. Der Raum für die Entfaltung 
zivilgesellschaftlicher Aktivitäten ist stark eingeschränkt. Sexuelle und genderba-
sierte Gewalt ist weit verbreitet und wird systematisch als Waffe eingesetzt.  
Die Aufgaben von UNMISS umfassen lt. Antragstext 1. den Schutz von Zivilper-
sonen; 2. die Schaffung förderlicher Bedingungen für die Bereitstellung humani-
tärer Hilfe; 3. die Unterstützung der Umsetzung des Friedensabkommens und des 
Friedensprozesses; 4. Beobachtung und Untersuchung von Verstößen gegen das 
humanitäre Völkerrecht und Menschenrechtsverletzungen und -übergriffen sowie 
Berichterstattung darüber. 
Der deutsche militärische Beitrag für UNMISS soll bestehen aus: Wahrnehmung 
von Führungs-, Verbindungs-, Beratungs-, Beobachtungsund Unterstützungsauf-
gaben; Hilfe bei technischer Ausrüstung und Ausbildung truppenstellender Nati-
onen sowie für die Vereinten Nationen. 
Nach Angaben der Bundesregierung haben die eingesetzten Kräfte zur Durchset-
zung ihrer Aufträge auch das Recht zur Anwendung von militärischer Gewalt. Die 
Anwendung militärischer Gewalt durch deutsche Einsatzkräfte erfolge auf der 
Grundlage und im Rahmen des Völkerrechts und werde durch die geltenden Ein-
satzregeln spezifiziert. Dies umfasse auch den Einsatz militärischer Gewalt zum 
Schutz eigener Kräfte, anderer UNMISS-Kräfte sowie zur Nothilfe. Das Recht 
zur individuellen Selbstverteidigung bleibe unberührt. 
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Das Einsatzgebiet umfasst nach Darstellung der Bundesregierung das Staatsgebiet 
Südsudans. Angrenzende Räume können mit Zustimmung des jeweiligen Staates 
zu Zwecken des Zugangs und der Versorgung genutzt werden. Liegenschaften der 
Vereinten Nationen in der Region können im Rahmen der für die Friedensmission 
in Südsudan auszuführenden Aufgaben genutzt werden. 

B. Lösung 
 

Annahme des Antrags mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP und AfD bei Abwesenheit der Gruppen 
Die Linke und BSW.  

C. Alternativen 
Keine. 

D. Kosten 
Der Haushaltsausschuss nimmt gemäß § 96 GO-BT in einem gesonderten Bericht 
zu den Kosten Stellung. 
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Beschlussempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen, 

den Antrag auf Drucksache 20/10160 anzunehmen.  

Berlin, den 13. März 2024 

Der Auswärtige Ausschuss 

Michael Roth  
Vorsitzender 

 
 

 
 

Jürgen Coße 
Berichterstatter 

Dr. Katja Leikert 
Berichterstatterin 

Deborah Düring  
Berichterstatterin 

Rainer Semet  
Berichterstatter 

Joachim Wundrak 
Berichterstatter 

Dr. Gregor Gysi  
Berichterstatter 

Andrej Hunko  
Berichterstatter  
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Bericht der Abgeordneten Jürgen Coße, Dr. Katja Leikert, Deborah Düring, Rainer 
Semet, Joachim Wundrak, Dr. Gregor Gysi und Andrej Hunko  

I. Überweisung 

Der Deutsche Bundestag hat die Vorlage auf Drucksache 20/10160 in seiner 154. Sitzung am 22. Februar 2024 
beraten und zur federführenden Beratung dem Auswärtigen Ausschuss, zur Mitberatung dem Rechtsausschuss, 
dem Verteidigungsausschuss, dem Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe und dem Ausschuss für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie gemäß § 96 GO-BT dem Haushaltsausschuss überwie-
sen. 

II. Wesentlicher Inhalt der Vorlage 

Die Bundesregierung beantragt die Fortsetzung deutscher Streitkräfte an der von den Vereinten Nationen geführ-
ten Friedensmission in Südsudan (UNMISS). Der Einsatz von bis zu 50 Soldatinnen und Soldaten soll bis zum 
31. März 2025 befristet sein.  
Nach Darstellung der Bundesregierung wird der 2018 vereinbarte Waffenstillstand zwar auf nationaler Ebene der 
Republik Südsudan eingehalten, auf lokaler und regionaler Ebene führen ethnische und politische Spannungen 
jedoch weiterhin regelmäßig zu bewaffneten Auseinandersetzungen. Die Menschenrechtslage im Land bleibt 
problematisch. Der Raum für die Entfaltung zivilgesellschaftlicher Aktivitäten ist stark eingeschränkt. Sexuelle 
und genderbasierte Gewalt ist weit verbreitet und wird systematisch als Waffe eingesetzt.  
Die Aufgaben von UNMISS umfassen lt. Antragstext 1. den Schutz von Zivilpersonen; 2. die Schaffung förder-
licher Bedingungen für die Bereitstellung humanitärer Hilfe; 3. die Unterstützung der Umsetzung des Friedens-
abkommens und des Friedensprozesses; 4. Beobachtung und Untersuchung von Verstößen gegen das humanitäre 
Völkerrecht und Menschenrechtsverletzungen und -übergriffen sowie Berichterstattung darüber. 
Der deutsche militärische Beitrag für UNMISS soll bestehen aus: Wahrnehmung von Führungs-, Verbindungs-, 
Beratungs-, Beobachtungsund Unterstützungsaufgaben; Hilfe bei technischer Ausrüstung und Ausbildung trup-
penstellender Nationen sowie für die Vereinten Nationen. 
Nach Angaben der Bundesregierung haben die eingesetzten Kräfte zur Durchsetzung ihrer Aufträge auch das 
Recht zur Anwendung von militärischer Gewalt. Die Anwendung militärischer Gewalt durch deutsche Einsatz-
kräfte erfolge auf der Grundlage und im Rahmen des Völkerrechts und werde durch die geltenden Einsatzregeln 
spezifiziert. Dies umfasse auch den Einsatz militärischer Gewalt zum Schutz eigener Kräfte, anderer UNMISS-
Kräfte sowie zur Nothilfe. Das Recht zur individuellen Selbstverteidigung bleibe unberührt. 
Das Einsatzgebiet umfasst nach Darstellung der Bundesregierung das Staatsgebiet Südsudans. Angrenzende 
Räume können mit Zustimmung des jeweiligen Staates zu Zwecken des Zugangs und der Versorgung genutzt 
werden. Liegenschaften der Vereinten Nationen in der Region können im Rahmen der für die Friedensmission in 
Südsudan auszuführenden Aufgaben genutzt werden. 

III. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 

Der Rechtsausschuss hat die Vorlage auf Drucksache 20/10160 in seiner 93. Sitzung am 13.März 2024 beraten 
und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP und AfD 
bei Abwesenheit der Gruppen Die Linke und BSW die Annahme.  

Der Verteidigungsausschuss hat die Vorlage auf Drucksache 20/10160 in seiner 60. Sitzung am 13. März 2024 
beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP und 
AfD gegen die Stimmen der Gruppen Die Linke und BSW die Annahme.  
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Der Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe hat die Vorlage auf Drucksache 20/10160 in seiner 
57. Sitzung am 13. März 2024 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN, FDP und AfD bei Abwesenheit der Gruppe Die Linke die Annahme.  

Der Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat die Vorlage auf Drucksache 
20/10160 in seiner 52. Sitzung am 13. März 2024 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, 
CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP und AfD gegen die Stimmen der Gruppe Die Linke die Annahme.  

IV. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 

Der Auswärtige Ausschuss hat die Vorlage auf Drucksache 20/10160 in seiner 61. Sitzung am 13. März 2024 
beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP und 
AfD bei Abwesenheit der Gruppen Die Linke und BSW die Annahme.  

V. Beratung im Haushaltsausschuss 

Der Haushaltsausschuss nimmt gemäß § 96 GO-BT in einem gesonderten Bericht zu den Kosten Stellung.

Berlin, den 13. März 2024 

Jürgen Coße 
Berichterstatter 

Dr. Katja Leikert 
Berichterstatterin 

Deborah Düring  
Berichterstatterin 

Rainer Semet  
Berichterstatter 

Joachim Wundrak  
Berichterstatter 

Dr. Gregor Gysi  
Berichterstatter 

Andrej Hunko  
Berichterstatter 
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